
Verordnung betreffend die ausnahmsweise Zufahrt in die Innenstadt 

Änderung vom 13. Mai 2014 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt beschliesst: 
 
 
I.  
Die Verordnung betreffend die ausnahmsweise Zufahrt in die Innenstadt vom 
13. August 2013 wird wie folgt geändert: 

§ 2 Abs. 1 lit. a erhält folgende neue Fassung: 

a) Güterumschlag: Montag bis Samstag: 05.00 bis 11.00 Uhr; 

§ 7 Abs. 1 lit. a und b erhalten folgende neue Fassung: 

a) Montag bis Freitag: 20.00 bis 11.00 Uhr des folgenden Tages; 
b) Samstag 20.00 bis Montag 11.00 Uhr. 

§ 7 Abs. 1 lit. c wird aufgehoben. 

II. 
Diese Änderung ist zu publizieren; sie wird sofort wirksam. 

 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident: Dr. Guy Morin 

Die Staatsschreiberin: Barbara Schüpbach-Guggenbühl 


